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TELE COLUMBUS AG

Rechte der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG und
§ 131 Abs. 1 AktG sowie nach § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG)

Gemäß § 1 Abs. 2 GesRuaCOVBekG hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
entschieden, dass die ordentliche Hauptversammlung 2022 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder
ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird und die Aktionäre an der
Hauptversammlung über ein Online-Portal elektronisch teilnehmen und ihre Stimme abgeben können.
Die Durchführung der Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe
von § 1 Abs. 2 GesRuaCOVBekG führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung
sowie bei den Rechten der Aktionäre.

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich
oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den
Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis zum 3. Juni 2022, 24:00 Uhr,
zugegangen sein. Entsprechende schriftliche Verlangen sind ausschließlich an folgende Adresse

Tele Columbus AG
z. Hd. Anja Naumann

Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin
Deutschland

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB per E-Mail an Anja.Naumann@pyur.com zu richten.

Anderweitig adressierte oder formell fehlerhafte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung werden
nicht berücksichtigt. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen das Quorum von fünf
Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, oder ihren
ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu unterzeichnen. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des
§ 122 Abs. 1 S. 3 in Verbindung mit Abs. 2 S. 1 und § 70 AktG verwiesen. Die Bekanntmachung und
Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übersenden. Solche Gegenanträge und
Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs sind von der Gesellschaft gemäß
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft unter

Tele Columbus AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48, 81241 München

Deutschland
Fax: +49 (0)89 889 690 655

E-Mail: antraege@better-orange.de

spätestens bis zum 13. Juni 2022, 24:00 Uhr, zugehen und im Übrigen den gesetzlichen
Anforderungen genügen. Hierzu zählt insbesondere, dass Gegenanträge (nicht aber Wahlvorschläge)
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zu begründen sind. §§ 126 Abs. 2, 127 S. 1 und 3 AktG regeln zudem die Voraussetzungen, bei deren
Vorliegen Gegenanträge und Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht werden müssen. Das
Zugänglichmachen erfolgt nach den gesetzlichen Regeln auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2022/. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht

Angesichts der Durchführung als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 GesRuaCOVBekG
ist eine Wiederholung des Antrags in der Hauptversammlung nicht erforderlich, sondern die
Gesellschaft wird nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge
von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung so
behandeln, als ob sie in der Hauptversammlung gestellt worden wären. Dies gilt auch für
Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten, die aufgrund von zulässigen und rechtzeitig gestellten
Ergänzungsanträgen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit von Aktionären gemäß § 122
Abs. 2 AktG auf die Tagesordnung gesetzt worden sind.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge gestellt oder Wahlvorschläge
unterbreitet werden.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 2 GesRuaCOVBekG

Ein Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG besteht im Rahmen der virtuellen
Hauptversammlung (ohne physische Präsenz der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten) nicht.
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben jedoch gemäß § 1 Abs. 2
S. 1 Nr. 3 GesRuaCOVBekG ein Fragerecht. Die Fragen sind vorab bis spätestens einen Tag vor der
Versammlung, d.h. bis zum 26. Juni 2022, 24:00 Uhr, im Wege elektronischer Kommunikation in
deutscher Sprache einzureichen. Hierfür steht das HV-Portal zur Verfügung. Eine Übermittlung der
Fragen in anderweitiger Form oder zu einem späteren Zeitpunkt ist ausgeschlossen.

Der Vorstand entscheidet gemäß § 1 Abs. 2 S. 2 GesRuaCOVBekG nach pflichtgemäßem, freiem
Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. Dabei kann er Fragen bei der Beantwortung
zusammenfassen, wenn ihm dies sinnvoll erscheint.

Der Vorstand behält sich vor die Fragesteller im Rahmen der Fragebeantwortung namentlich zu
nennen. Aktionäre, die damit nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit der Namensnennung im
Aktionärsprotal zu widersprechen.

Berlin, im Mai 2022

Der Vorstand


